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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §14 Abs2 litb;

AVG §45 Abs3;

Rechtssatz

In der Niederschrift war entgegen der Vorschrift des § 14 Abs 2 lit b AVG (§ 24 VstG) die Person des anwesenden

Beteiligten bzw. seines Vertreters nicht angeführt worden. Solcherart wird mit dem in der Beschwerde enthaltenen

Hinweis, dem zur Einsicht an die Rechtshilfestelle übermittelten Akt seien die Ergebnisse des Beweisverfahrens

(Protokolle über Zeugenaussagen, SV-Gutachten) nicht enthalten gewesen, zu Recht ein Verfahrensmangel geltend

gemacht.
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